
Nachdem B e n j a m i n ' ) ,  L e k s c h a s  u n d  R e n n e -  
b e r g 2) mit ihren Beiträgen in der „Neuen Justiz“ den 
Weg gewiesen haben, wie der materielle Verbrechens
begriff in der Praxis verwirklicht werden soll, ist es 
jetzt angebracht, einmal zu untersuchen, inwieweit die 
Mitarbeiter der Untersuchungsorgane, die Staatsanwälte 
und die Richter bereits in der Lage sind, die Gesell
schaftsgefährlichkeit einer Handlung richtig zu be
urteilen. Dabei sollen die nachstehenden Darlegungen 
sich nur auf die Fälle der Einstellung beschränken. Mit 
Stolz kann festgestellt werden, daß es kaum noch 
Schwierigkeiten bereitet, die Gesellschaftsgefährlich
keit eines Verbrechens zu erkennen und die richtigen 
Strafen zu finden.

B e n j a m i n  hat in ihrem Artikel „Zur Strafpolitik“ 
ausgeführt, daß ein Verbrechen dann nicht vorliegt, 
wenn eine Handlung zwar dem Wortlaut eines Ver
brechenstatbestandes entspricht, sie aber — sei es we
gen Geringfügigkeit, mangels schädlicher Folgen oder 
sei es auf Grund der fortgefallenen Gesellschaftsgefähr
lichkeit des Täters — keinen gesellschaftsgefährlichen 
Charakter mehr hat. Durch die Schulungen und die 
Diskussionen über die richtige Anwendung des mate
riellen Verbrechensbegriffs haben sowohl die Unter
suchungsorgane als auch die Richter und Staatsanwälte 
in ihrer Entwicklung einen großen Schritt vorwärts ge
tan. Die ständig sinkende Zahl der Einstellungen, ins
besondere der nach § 153 StPO (alt), beweist, daß bei 
der Prüfung der Frage, ob eine Handlung wegen gerin
ger Gesellschaftsgefährlichkeit einzustellen ist, mehr 
Sorgfalt angewendet wird. Das darf jedoch nicht dar
über hinwegtäuschen, daß noch nicht alle Kriminalisten, 
Staatsanwälte und Richter den materiellen Verbrechens
begriff in der Praxis richtig anwenden.

Den Funktionären der Justizorgane muß klar sein, 
daß wir bei konsequenter Anwendung des materiellen 
Verbrechensbegriffs noch nicht völlig auf die Anwen
dung des § 153 StPO (alt) verzichten können. All die 
Fälle, in denen eine Freiheitsstrafe oder eine Geld
strafe nicht erforderlich ist, obwohl eine geringe Gesell
schaftsgefährlichkeit gegeben ist, müssen nach § 153 
StPO (alt) eingestellt werden, weil in unserem Strafen
system — anders als in der Sowjetunion — nicht die 
Möglichkeit besteht, derartige Handlungen mit einem 
„öffentlichen Tadel“ usw. zu bestrafen. Teilweise sind 
in der Praxis jedoch Tendenzen vorhanden, den § 153 
StPO (alt) ganz auszuschalten und nur noch nach § 164 
Abs. 1 Ziff. 1 StPO einzustellen. So vertrat z. B. der 
Kreisstaatsanwalt von Strausberg die irrige Meinung, 
daß in den Fällen mit geringer Gesellschaftsgefährlich
keit nur das Gericht nach § 153 StPO (alt) einstellen 
könne und daß aus diesem Grunde in solchen Fällen 
Anklage erhoben werden müsse oder aber die Einstel
lung durch den Kreisstaatsanwalt nach § 164 Abs. 1 
Ziff. 1 StPO zu erfolgen habe.

Eine Einstellung nach § 153 StPO (alt) wird immer 
dann erfolgen müssen, wenn zwar die Folgen der Tat 
unbedeutend sind, aber die Schuld des Täters immer
hin so groß ist, daß man eine Einstellung nach § 164 
Abs. 1 Ziff. 1 StPO nicht vertreten kann, während an
dererseits die Gefährlichkeit nicht ausreicht, um eine 
Freiheits- oder Geldstrafe zu verhängen. Dagegen wird 
bei einer Handlung, die zwar formal die Tatbestands
merkmale eines Verbrechenstatbestandes verwirklicht, 
das Verfahren nach § 164 Abs. 1 Ziff. 1 StPO einzu
stellen sein, wenn sie wegen ihrer offensichtlichen Ge
ringfügigkeit, mangels schädlicher Folgen oder auf 
Grund fortgefallener Gesellschaftsgefährlichkeit des 
Täters keinen gesellschaftsgefährlichen Charakter 
mehr hat.

So war z. B. die Einstellung des Verfahrens gegen 
den Arbeiter W. nach § 153 StPO (alt) durch den Staats
anwalt des Kreises Wernigerode nicht richtig. W. kam 
im August 1954 auf Grund der schlechten Lebensbedin
gungen in Westdeutschland in die Deutsche Demokra
tische Republik, uni sich hier eine sichere Existenz
grundlage zu schaffen. Er erhielt einen Arbeitsplatz, ar
beitete fleißig und beteiligte sich rege am gesellschaft
lichen Leben. Im Februar 1955 verließ er ohne Geneh
migung auf drei Tage die DDR, um seine noch in West- 1 2
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deutschland wohnende Braut herüber zu holen. Nach
dem W. mit seiner Braut in die Deutsche Demokratische 
Republik zurückgekommen war, meldete sich die Braut 
sofort bei der Volkspolizei. Beide wurden in Haft ge
nommen, und es wurde ein Ermittlungsverfahren ein
geleitet. Ohne Zweifel hat W. gegen die VO über die 
Ausgabe von Personalausweisen vom 29. Oktober 1953 
(GBl. S. 1090) verstoßen. Der Staatsanwalt hat jedoch 
die politische Situation nicht genügend beachtet und 
nicht erkannt, daß die Handlung des W. unter den ge
gebenen konkreten Verhältnissen keinen gesellschafts
gefährdenden Charakter besitzt. Hier mußte die Ein
stellung nach § 164 Abs. 1 Ziff. 1 StPO erfolgen.

Richtig war dagegen die Einstellung eines Verfahrens 
nach § 164 Abs. 1 Ziff. 1 StPO gegen zwei Arbeiter, die 
aus einem abgelassenen Teich Fische, die sonst dort vor
aussichtlich krepiert wären, in einem Gesamtgewicht 
von 1 kg entnahmen. Zwar lag in diesem Falle eine 
Verletzung des § 242 StGB dem Wortlaut nach vor, 
jedoch ließ der geringfügige Schaden keine Gesell
schaftsgefährlichkeit der Handlung erkennen.

Man kann aber die Frage, ob eine Handlung gesell
schaftsgefährlich ist, auch nicht allein von der Höhe des 
entstandenen Schadens abhängig machen, sondern man 
muß außer der Persönlichkeit des Täters weiterhin 
prüfen, ob es sich um Einzelfälle oder um öfter festzu
stellende Delikte handelt. Auch viele gleichartige kleine 
Delikte können die Gesellschaftsgefährlichkeit über
haupt oder auch einen besonderen Grad begründen. Sie 
können einen Schwerpunkt bilden, so daß die betref
fenden Delikte bekämpft werden müssen. Unter diesem 
Gesichtspunkt war es falsch, daß ein Staatsanwalt das 
Verfahren gegen die Beschuldigte D. wegen Fahrgeld
betruges nach § 164 Abs. 1 Ziff. 1 StPO mit der Begrün
dung einstellte, es sei nur ein Schaden von 1,50 DM ent
standen und damit keine Gesellschaftsgefährlichkeit 
der Tat gegeben. Selbst eine Einstellung nach § 153 
StPO (alt) ist bei diesen noch oft vorkommenden Fällen 
bedenklich. Gerade weil die Reichsbahn und damit das 
Eigentum des Volkes durch die große Zahl der Fahr
geldhinterziehungen eben doch empfindlich geschädigt 
wird, sind diese Handlungen durchaus gesellschafts
gefährlich. Im vorliegenden Fall wäre lediglich auf 
Grund des ausgezeichneten Leumundes der Beschuldig
ten die Einstellung nach § 153 StPO (alt) berechtigt ge
wesen. In vielen derartigen Fällen wird jedoch die Ein
stellung des Verfahrens nicht möglich sein.

Eine weitere Möglichkeit der Einstellung nach § 164 
Abs. 1 Ziff. 1 StPO ergibt sich auch dann, wenn durch 
die Handlung keine schädlichen Folgen eingetreten oder 
diese weggefallen sind und dadurch die Gesellschafts
gefährlichkeit nicht mehr gegeben ist. Das heißt also, 
daß kein Verbrechen vorliegt, wenn die Handlung man
gels schädlicher Folgen keinen gesellschaftsgefährlichen 
Charakter mehr hat.

So Wird man heute nicht, mehr von schädlichen Folgen 
sprechen können, wenn ein Täter 1948/49 in kleinem 
Umfang Tauschgeschäfte mit bewirtschafteten Waren 
durchgeführt hat, die heute der Bevölkerung in aus
reichendem Maße zur Verfügung stehen und nicht mehr 
bewirtschaftet sind.

Richtig war auch die Einstellung in einem Verfahren 
nach § 164 Abs. 1 Ziff. 1 StPO durch den Kreisstaats
anwalt in Schneeberg in einem Verfahren wegen ille
galen Waffenbesitzes. Hier handelte es sich um den 
Fall, daß der 16jährige Beschuldigte einen völlig un
brauchbaren Trommelrevolver im Besitz hatte, der nach 
dem Gutachten der Volkspolizei keine Waffe im Sinne 
des KR-Befehls Nr. 2 mehr darstellte.

In einem anderen beim Staatsanwalt des Bezirks 
Karl-Marx-Stadt anhängigen Verfahren lag folgender 
Fall vor: Der 16jährige L. hatte im Walde eine 6,35-mm- 
Pistole gefunden, mit nach Hause genommen und später 
auf den in der Schlafstube stehenden Kleiderschrank 
gelegt. Die Mutter entdeckte die Pistole und nahm an, 
daß es eine Kinderpistole sei, erzählte aber trotzdem 
noch am selben Abend ihrem Mann von dem Fund. Der 
Vater besah sich die Pistole, nahm sie an sich und ver
nichtete sie am nächsten Tag. — Gegen den Vater 
wurde das Verfahren nach § 153 StPO (alt) eingestellt, 
und zwar deshalb, weil er kein Feind unseres Staates 
ist und eine gute Mitarbeit beim Aufbau der Deutschen 
Demokratischen Republik leistet und weil die Waffe
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